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einschränkung zur Belegschaft.
Allerdings hat die Grösse eines Be-
triebs einen erheblichen Einfluss. So
bieten lediglich 6 % der Kleinbetrie-
be mit weniger als 50 Angestellten ei-
ner behinderten Person einen Ar-
beitsplatz. Bei mittleren Betrieben
mit bis zu 249 Mitarbeitenden liegt
der entsprechende Anteil immerhin
bei 30 %. In Grossbetrieben, die 250
oder mehr Personen beschäftigen, ist
bereits bei mindestens jedem zwei-
ten Betrieb eine Person mit einer Be-
hinderung beschäftigt (Tabelle 1).

Neben dem Faktum, dass die Be-
triebslandschaft in der Schweiz
durch Kleinbetriebe dominiert ist,
beeinflusst auch die Branchenstruk-
tur die Beschäftigungssituation be-
hinderter Personen. So sind in rund
39 % der Betriebe in der öffent-
lichen Verwaltung und in 16 % der
Betriebe im Unterrichtswesen be-
hinderte Mitarbeitende anzutreffen.
Seltener sind sie hingegen im Gast-
gewerbe und in der Branche Han-
del/Reparatur angestellt. Dort be-
schäftigen weniger als 5 % der Be-
triebe Mitarbeitende mit einer Be-
hinderung.

Eine Hochrechnung der repräsen-
tativen Betriebsstichprobe ergibt,

Die berufliche Integration von behinderten
Personen in der Schweiz

Nur ein kleiner Teil der Schweizer Betriebe beschäftigt Menschen mit
einer Behinderung. Aus Sicht der Betriebe erschwert eine Reihe von
Hemmnissen die Anstellung behinderter Personen. Eine aktuelle Studie
informiert darüber, wie die Eingliederungsbemühungen optimiert
werden könnten.
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Wie viele Menschen mit einer Be-
hinderung sind in Schweizer Betrie-
ben beschäftigt und mit welchen An-
geboten unterstützen Fachorgani-
sationen die berufliche Eingliede-
rung? Antworten auf diese Fragen
liefert eine Studie, welche das Insti-
tut für interdisziplinäre Wirtschafts-
und Sozialforschung der Fachhoch-
schule Solothurn Nordwestschweiz
im Auftrag des Bundesamts für So-
zialversicherung durchgeführt hat.
Sie stützt sich auf eine repräsentati-
ve schriftliche Befragung vom Früh-
ling 2003, an der sich rund 1600
Schweizer Betriebe beteiligt haben.
Die Perspektive der Betriebe wird
durch eine parallele Befragung von
Institutionen ergänzt, die behinderte
Personen beim Zugang in den pri-
mären Arbeitsmarkt unterstützen.
Insgesamt haben rund 850 Institutio-
nen teilgenommen. Die Befragungs-
ergebnisse liefern somit ein umfas-
sendes und aktuelles Bild der Ein-
gliederungspraxis in der Schweiz.

Behinderte Personen 
in Schweizer Betrieben

Die Betriebsbefragung zeigt auf,
dass in der Schweiz weniger als jeder
zwölfte Betrieb eine behinderte Per-
son beschäftigt. In rund 8 % der Be-
triebe zählt mindestens eine Person
mit einer Funktions- oder Aktivitäts-

Anteil der Schweizer Betriebe, die Behinderte beschäftigen, 1
nach Betriebsgrösse

Grösse Anteil an Anteil an Beschäfti- Keine Beschäf-
der Zahl den Beschäf- gung von tigung von
der Betriebe tigten1 Behinderten Behinderten

Betriebe mit 2 bis 
49 Angestellten (n=662) 97,9 % 47,5 % 6 % 94 %
Betriebe mit 50 bis 
249 Angestellten (n=587) 1,8 % 19,3 % 30 % 70 %
Betriebe mit 250 oder 
mehr Angestellten (n=283) 0,3 % 33,2 % 54 % 46 %
TOTAL gewichtet 8 % 92 %

1 Vgl. BFS (2002): Betriebsbefragung 2001. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick. Neuenburg;
Bundesamt für Statistik: 5.



dass derzeit rund 27 000 Personen
mit einer Funktions- oder Aktivi-
tätseinschränkung in Schweizer Be-
trieben angestellt sind. In Relation
zu allen Angestellten in der Schweiz
haben behinderte Mitarbeitende so-
mit 0,8 % der Stellen im primären
Arbeitsmarkt inne. 

Diese Quote ist im Vergleich mit
Nachbarländern niedrig und schöpft
das Potenzial möglicher Arbeitsplät-
ze nicht aus. Denn die Betriebe
selbst schätzen, dass im Mittel rund
8 % der vorhandenen Arbeitsplätze
grundsätzlich durch behinderte 
Personen besetzt werden können. 
In einzelnen Branchen wie im Kre-

dit- und Versicherungsgewerbe oder
im Bereich Immobilien/Informatik/
F+E sind im Urteil der dort angesie-
delten Betriebe gar 21 bzw. 17 % der
Arbeitsplätze geeignet.

Unterstützungsmassnahmen
und ihre Umsetzung

Die Schweiz kennt keine gesetzli-
che Verpflichtung zur Beschäftigung
behinderter Personen. Zur Förde-
rung der beruflichen Integration ist
jedoch eine Reihe von Massnahmen
auf eidgenössischer oder kantonaler
Ebene gesetzlich verankert (vgl.

Kasten rechts). Wie die Institutions-
befragung zeigt, sind unterschied-
liche Fachorganisationen in der
Schweiz bei deren Umsetzung invol-
viert und unterstützen Betriebe und
behinderte Personen beim Zugang
in den primären Arbeitsmarkt.

Die Befragungsergebnisse zeigen:
Die wichtigsten Träger der beruf-
lichen Integration von Behinderten
in den primären Arbeitsmarkt sind
die kantonalen IV-Stellen und die
regionalen Arbeitsvermittlungszent-
ren (RAV). In der Eingliederungs-
praxis sind nahezu alle geschützten
Werkstätten tätig – am stärksten in
den Bereichen Schulung und Abklä-
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Beurteilung von Hemmnissen bei der Anstellung 2

Die Publikation: als Schlussbericht und als Kurzfassung
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Personen in der Schweiz. Studie zur Beschäftigungssituation und zu Eingliederungsbemühungen – Kurzfassung.
Beiträge zur Sozialen Sicherheit; Forschungsbericht 5/04. Bern: BSV.



rungen. Die Bemühungen zur beruf-
lichen Integration stützen sich je-
doch auch auf Beiträge weiterer Ins-
titutionen. So ist mindestens die
Hälfte der befragten Beratungsstel-
len für Behinderte, der betrieblichen
Sozialberatungen und der Sozial-
dienste von Spitälern und (psychi-
atrischen) Kliniken in Feldern zur

Förderung der beruflichen Integra-
tion aktiv. Weniger bedeutsam bei
der Integration von Behinderten
sind öffentliche Sozialdienste, von
denen knapp 3 % entsprechende
Angebote aufweisen, sowie private
Arbeitsvermittlungen mit überwie-
gend kommerziellen Zielsetzungen.
Letztere sind derzeit kaum an der

beruflichen Eingliederungspraxis
beteiligt. Nur 10 % von ihnen erbrin-
gen entsprechende Leistungen für
behinderte Personen.

Jene Institutionen, die in der be-
ruflichen Eingliederung tätig sind,
legen ihre Arbeitsschwerpunkte auf
klientenbezogene Angebote. Die
aktive Hilfe bei der Stellensuche,

Soziale Sicherheit CHSS 2/2004 115

Sozialpolitik Umgang der Betriebe mit Behinderung

Massnahmen zur Förderung der beruflichen Integration

Massnahmen zur Förderung der beruflichen Integration von Menschen mit einer Behinderung sind auf eidgenössi-
scher Ebene in verschiedenen Sozialversicherungen geregelt. Die wichtigsten Unterstützungen sind in der Arbeitslo-
senversicherung (ALV) und der Invalidenversicherung (IV) vorgesehen und umfassen finanzielle Beiträge, Bera-
tungsleistungen sowie Schulungen. 

Zu den finanziellen Leistungen zählen Beiträge zu Arbeitsplatzanpassungen (IVG Art. 18), Beiträge zur Aus-,
Weiterbildung oder Umschulung von Behinderten (IVG Art. 16/17), die Übernahme von Kosten bei einer neuen
(selbständigen) Erwerbstätigkeit (Berufskleider, persönliche Werkzeuge, Umzugskosten, Kapitalhilfe oder Beiträ-
ge für betriebliche Umstellungen) (IVG Art. 18; IVV Art. 6bis) oder die Bezahlung von Hilfsmitteln bzw. Dienst-
leistungen Dritter, die anstelle von Hilfsmitteln eingesetzt werden (IVG Art. 21). Indirekt profitieren Betriebe von
der Möglichkeit eines Einarbeitungszuschusses (AVIG Art. 65 und AVIV Art. 90a), von Ausbildungszuschüssen
(AVIG Art. 66a) oder der Auszahlung von Taggeldern während einer Einarbeitungszeit (IVG Art. 22). 

Behinderte Personen werden mit Beratungsleistungen unterstützt, namentlich mit der Berufsberatung (IVG Art.
15) sowie der Arbeitsvermittlung (IVG Art. 18 und AVIG Art. 7). Mit der 4. IV-Revision sind zwei zentrale Ände-
rungen in Kraft getreten: Die Arbeitsvermittlung ist neu als Anspruch von eingliederungsfähigen behinderten Per-
sonen formuliert, und es besteht zur Aufrechterhaltung eines bestehenden Arbeitsplatzes nun auch Anspruch auf
eine begleitende Beratung (IVG Art. 18). 

Zur Erhöhung der Eingliederungsfähigkeit behinderter Personen sind zudem Schulungsmassnahmen vorgesehen.
Darunter fallen die erstmalige berufliche Ausbildung (IVG Art. 16), Weiterbildung oder Umschulungen (IVG Art.
16-17; AVIG Art. 60) sowie die Finanzierung von Berufspraktika (AVIG Art. 64).

Individuelle Leistungen für behinderte Personen sind auch in zwei weiteren eidgenössischen Versicherungen vor-
gesehen. Das Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) kennt die Abgabe von Hilfsmitteln sowie monetäre
Leistungen wie Taggeld, Rente oder Hilflosenentschädigung. Das Bundesgesetz über die Militärversicherung
(MVG) regelt ebenfalls Ansprüche von behinderten Personen (z.B. aufgrund eines Unfalls während der Ausübung
des Militärdienstes). Die individuellen Massnahmen umfassen hierbei Schulungen (Umschulung, Weiterbildung;
erstmalige berufliche Ausbildung), monetäre Leistungen (z.B. Kapitalhilfe in Art. 38) oder Beratungsleistungen
(Berufsberatung in Art. 35).

Auf kantonaler Ebene bilden Gebote in den Kantonsverfassungen, die besonderen Bedürfnisse der Behinderten
zu berücksichtigen, sowie Regelungen bei (öffentlichen) Bauten die häufigsten Spezialbestimmungen für behinder-
te Personen. Drei Kantone kennen Behindertengesetze, die auch spezifische Förderungsmassnahmen für den Be-
reich Arbeit und Beschäftigung enthalten. 

Im Kanton Wallis ist im Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen (vom 31. Januar 1991) vorgesehen,
dass in Gemeinwesen sowie kantonal subventionierten Institutionen ein Mindestanteil von einem Prozent der im
Stellenplan aufgeführten Stellen als halbgeschützte Arbeitsplätze bereitzustellen sind. Die Tessiner Gesetzgebung
kennt ebenfalls Vorgaben bei der Anstellung von behinderten Personen durch das Gemeinwesen und berücksich-
tigt die Beschäftigung behinderter Personen auch bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Im Kanton Graubünden
regelt das Spezialgesetz (Gesetz über die Förderung von Menschen mit Behinderungen vom 18. Februar 1972) u. a.
Finanzhilfen und Unterstützung für private Unternehmen, welche behinderten Personen Ausbildungs- und Arbeits-
plätze anbieten. Gemäss Artikel 35 kann die Unterstützung von entsprechenden Betrieben neben finanziellen Bei-
trägen auch Beratung umfassen. 



das Bemühen um Vermittlung von
Probebeschäftigungen oder Tempo-
rärstellen sowie die Begleitung der
behinderten Person während der
Einarbeitung bilden die Tätigkeits-
schwerpunkte dieser Institutionen.
Dagegen sind Unterstützungsange-
bote, die sich an Betriebe richten,
deutlich weniger stark im Angebots-
profil der Vermittlungsinstitutionen
zu finden. Beispielsweise wird auf
die Aspekte «Information der Be-
triebe über Unterstützungen», «Ver-
netzung von Arbeitgebern/Arbeit-
geberinnen» oder «Beratung von
Betrieben bei der Anstellung von
Behinderten» wenig Gewicht gelegt.
Und das, obwohl diese Aspekte von
den Vermittlungsinstitutionen als
ebenso wichtig für eine erfolgreiche
Eingliederungsarbeit wie klienten-
bezogene Angebote betrachtet wer-
den. Es überrascht daher nicht, dass
die Betriebe die Unterstützungs-
möglichkeiten, welche sie bei der
Anstellung von Behinderten erhal-
ten können, nur wenig kennen. Nur
gerade 8 % der Schweizer Betriebe
sind (eher) der Meinung, dass sie gut
über diese Unterstützungsmassnah-
men informiert sind. Selbst von
möglichen finanziellen Beiträgen –
etwa für Ausbildungen oder bauli-
che Anpassungen – haben nur rund
30 % der Betriebe Kenntnis.

Hemmnisse bei der Anstellung
Behinderter

Auch wenn ein Betrieb die Bereit-
schaft zur Beschäftigung einer be-
hinderten Person zeigt, können ver-
schiedene Hemmnisse gegen eine
Anstellung sprechen. Wie bedeut-
sam mögliche Hemmnisse im Urteil
der Betriebe bei Stellenbesetzungen
sind, darüber informiert Grafik 2.

Zusammenfassend lassen sich drei
Faktorenbündel identifizieren, die
eine Anstellung Behinderter er-
schweren: Die möglicherweise erfor-
derlichen baulichen Anpassungen
sowie die Arbeitsanforderungen er-
achten die Betriebe als gewichtigste

Hindernisse bei der Beschäftigung
von Behinderten. Zum Zweiten be-
fürchten die Betriebe, dass keine ex-
terne Unterstützung besteht oder
ein Mehraufwand durch die Betreu-
ung der behinderten Mitarbeitenden
droht. Dies wirkt sich negativ 
auf Anstellungsentscheidungen aus.
Zum Dritten können auch die Skep-
sis gegenüber der Leistungsfähigkeit
sowie die Sorge um überdurch-
schnittliche Fehlzeiten Betriebe von
der Anstellung Behinderter abhal-
ten. Diese genannten Faktoren spre-
chen aus Sicht der Betriebe deutlich
stärker gegen eine Anstellung als 
etwa sozialversicherungsrechtliche
Probleme, finanzielle Belange oder
etwaige Vorbehalte von Kunden/
Kundinnen oder Betriebsangehöri-
gen. 

Wege in den primären
Arbeitsmarkt

Angesichts der von den Betrieben
genannten Hindernisse stellt sich 
die Frage, wie weit Unterstützungs-
massnahmen greifen und wie sie
bestmöglichst umgesetzt werden
könnten. Anhaltspunkte liefern
Fallbeispiele der Vermittlungsinsti-
tutionen, die einen gelungenen Weg
in den primären Arbeitsmarkt be-
schreiben. 

Die rund 150 Fallbeschreibungen
verdeutlichen die Vielfalt der Über-
gänge in den primären Arbeits-
markt. Ob aus geschützten Werk-
stätten, was besonders für Menschen
mit einer geistigen oder einer Mehr-
fachbehinderung charakteristisch
ist, oder aus der Erwerbsarbeitslo-
sigkeit – es bedarf einer aktiven Hil-
fe bei der Stellensuche. In mehr als
der Hälfte der Fälle kontaktierten
Vermittlungsinstitutionen Betriebe,
ohne dass eine konkrete Stellenaus-
schreibung vorlag. 

Die erfolgreiche Eingliederungs-
arbeit reicht jedoch über die Akqui-
sition hinaus und umfasst bei einer
grossen Mehrheit der Fallbeispiele
auch Abklärungen der beruflichen

Fertigkeiten, die Möglichkeit von
Probebeschäftigungen für Betriebe
und die Begleitung einer behinder-
ten Person am Arbeitsplatz. Dies
verdeutlicht, dass die Anforderun-
gen an eine erfolgreiche Vermitt-
lungsarbeit hoch sind und nur über
spezialisierte, aufwändige und diffe-
renzierte fachliche Dienstleistungen
einzulösen sind.

Eine enge Ausrichtung an den Er-
fordernissen des Arbeitsmarktes ist
notwendig, um Behinderte erfolg-
reich zu integrieren. Für den Ver-
mittlungserfolg ist die Möglichkeit
der Betriebe, den Einsatz einer be-
hinderten Person zu erproben, wich-
tiger als etwa finanzielle Leistungen.
Die befragten Institutionen sind
überwiegend der Ansicht, dass Pro-
bebeschäftigungen, Temporärstel-
len oder Praktika heute wichtige
Vorstufen einer festen Anstellung
sind. Auf diese Weise können die
Vorbehalte und Bedenken der Be-
triebe gegenüber der Leistungsbe-
reitschaft oder -fähigkeit behinder-
ter Personen abgebaut werden. Ei-
nen wichtigen Stellenwert nimmt
auch eine externe Begleitung der
Behinderten am Arbeitsplatz ein.
Eine solche Begleitung entlastet Be-
triebe von einem erhöhten Betreu-
ungsaufwand. 

Gleichzeitig bleiben die Leis-
tungsbereitschaft, eine ausreichende
Qualifikation und damit auch eine
genaue Abklärung der beruflichen
Möglichkeiten einer behinderten
Person wichtige Voraussetzungen
für den Vermittlungserfolg. Jedoch
sind die befragten Institutionen
mehrheitlich der Meinung, dass die
Qualifizierung von Behinderten so
weit als möglich im primären Ar-
beitsmarkt geschehen sollte. Die
Delegation von Abklärungen und
Schulungen in institutionelle Son-
derräume ist aus ihrer Sicht nur 
bedingt sinnvoll, denn sie legt oft
keine ausreichende Basis für eine
spätere Eingliederung, da sie nur
wenig an den Bedürfnissen des Ar-
beitsmarkts bzw. der Betriebe orien-
tiert sind. 
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Schlussfolgerungen

Die Studie liefert zahlreiche An-
satzpunkte, wie die Bemühungen
zur beruflichen Integration behin-
derter Personen in der Schweiz opti-
miert werden können. Abschlies-
send sind einige zentrale Empfeh-
lungen aufgeführt. 
• Mehr Information: Der Kenntnis-

stand der Schweizer Betriebe soll-
te mit gezielten Informationen
verbessert werden. Die Betriebe
sind heute nur schlecht über
Unterstützungsmassnahmen in-
formiert, die ihnen bei der Anstel-
lung und Beschäftigung behinder-
ter Personen zur Verfügung ste-
hen.

• Ausbau der Vermittlungsressour-
cen: Die disparate und wenig spe-
zialisierte Landschaft von Einrich-
tungen, die in der beruflichen In-
tegrationsarbeit tätig sind, vermag
den aktuellen Erfordernissen
kaum Rechnung zu tragen. Ein
Ausbau der Vermittlungsressour-
cen drängt sich auf. Die Stärkung
von spezialisierten und fachlichen
Dienstleistungen ist aus Sicht der
befragten Institutionen primär bei
den IV-Stellen zu vollziehen. Die-
se Strategie wird von den befrag-
ten Institutionen gegenüber den
Alternativszenarien (z.B. der
Ausbau der Ressourcen bei den
regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren [RAV] oder bei privaten
Arbeitsvermittlungen) favorisiert. 

• Stärkere Arbeitsmarktorientie-
rung: Bei den Unterstützungs-
massnahmen drängt sich kein
Ausbau der monetären Hilfen für
Betriebe auf. Vielmehr sind die
Bemühungen der Fachorganisa-
tionen zu intensivieren, die Ver-
mittlungsaktivitäten stärker am
Arbeitsmarkt auszurichten. Das
heisst, Abklärungen der beruf-
lichen Fertigkeiten sowie Schu-
lungen – falls möglich – bereits im
primären Arbeitsmarkt anzusie-
deln. Ein weiterer Erfolg verspre-
chender Weg sind Probebeschäfti-
gungen oder Praktika, durch die
Betriebe Erfahrungen mit behin-
derten Personen sammeln kön-
nen, und externe Begleitungen,
die den Betreuungsaufwand redu-
zieren. 

• Förderung der Weiterbeschäfti-
gung: Wenn Mitarbeitende auf-
grund einer Krankheit oder eines
Unfalls ihre Aufgaben im Betrieb
nicht mehr erfüllen können, ist die
Weiterführung des Arbeitsver-
hältnisses gefährdet. Aus Sicht der
Betriebe erschwert in einer sol-
chen Situation vor allem die Be-
reitstellung eines geeigneten Ar-
beitsplatzes eine Weiterbeschäfti-
gung im angestammten Betrieb.
Um flexible Arbeitsplatzlösungen
ausloten zu können, ist eine exter-
ne Unterstützung bei der Arbeits-
platzanalyse und in der Abklä-
rung der beruflichen Fertigkeiten
betroffener Personen erforder-

lich. Das entsprechende Bera-
tungsangebot bedarf jedoch eines
Ausbaus, da hierin bislang nur we-
nige Organisationen ihren Tätig-
keitsschwerpunkt setzen. Wichtig
ist auch eine Straffung sozialversi-
cherungsrechtlicher Verfahren.
Denn Betriebe und Institutionen
stimmen mehrheitlich darin über-
ein, dass die Abklärungen von
Versicherungsansprüchen zu lan-
ge dauern.
Die Umsetzung dieser Massnah-

men kann die Zugangschancen in
den primären Arbeitsmarkt für be-
hinderte Personen erhöhen. Auch
wenn derzeit nur 8 % der Schweizer
Betriebe behinderte Personen be-
schäftigten, so bekräftigen immerhin
31% der Betriebe, dass bei ihnen
prinzipiell eine Beschäftigung mög-
lich sei. Dieses Potenzial für die be-
rufliche Integration von behinderten
Personen kann jedoch nur mit ver-
stärkten, an den betrieblichen Be-
dürfnissen ausgerichteten Vermitt-
lungsaktivitäten besser ausgeschöpft
werden.
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